
 
Informationen, Preise und allgemeine Geschäftsbedingungen vom 1. Januar 2024 
 

Angebot / Preise inkl. 8.1% MwSt., ohne Futter  
 
 

Wir verfügen über 10 Einzelgehege mit einer Fläche von 7 m² und mehr, welches bis zu vier Katzen Schutz 
und Unterkunft bieten können, wie es die Tierschutzverordnung vorschreibt. 
 
1 Gehege mit 1 Katze pro Tag  Fr. 30.--   
1 Gehege mit 2 Katzen  pro Tag  Fr. 40.--   
1 Gehege mit 3 Katzen  pro Tag  Fr. 50.--   
1 Gehege mit 4 Katzen  pro Tag  Fr. 55.--  
 
Zuschlag bei Kurzaufenthalt bis und mit 3 Tage: pro Tag + Fr.  5.--  
 
Ein- und Austrittstage werden voll verrechnet. 
 
Hol- und Bringservice: 
Sollten Sie nicht Mobil sein, holen wir gerne Ihre Katze bei Ihnen zu Hause ab! 
 

pro gefahrenen Km / Fr. 1.-- 
plus Grundpauschale von Fr. 50.-- 
 
 
Verbindlichkeit: 
Anmeldungen sind für beide Parteien verbindlich. Das betrifft besonders auch die Anfangs- und 
Endtermine. Wird die Pensionsdauer nach der Buchung reduziert oder die Katze früher abgeholt, ist 
trotzdem der Betrag für die gesamte ursprünglich gebuchte Zeit geschuldet und es erfolgt keine 
Rückzahlung. 
  
 
Annullationen: 
Bei einer Auftragsstornierung werden Annullationskosten berechnet:  
  0 -   7 Tage vor Antritt: 90 % 
  8 - 15 Tage vor Antritt: 50 % 
16 - 30 Tage vor Antritt: 25 % 
 

Frühere Absagen sind gebührenfrei. 
 

Erfolgt keine Absage und wird die Katze nicht gebracht, wird der volle Betrag für die gesamte 
Buchungsdauer in Rechnung gestellt. 
 
 
Zahlungsart: 
- Barzahlung (Gesamtbetrag) beim Bringen der Katze. 
 
 
Prophylaxe: 
Alle Katzen müssen kastriert, entwurmt und parasitenfrei sein, wobei einfache Flohbehandlung nicht älter 
als 1 Monat sein sollte. 
 

Jede Katze benötigt eine gültige Katzenseuche-, Katzenschnupfen- (kombinierte Impfung) und Leukose-
Impfung und den Nachweis, dass sie Leukose negativ getestet wurde (gilt auch für Wohnungskatzen). 
Sämtliche Impfungen dürfen nicht älter als 1 Jahr sein. 
 
 
 

Der Impfpass ist bei JEDEM AUFENTHALT mitzubringen. 
 

 
 
 
 



Tierarzt / Notfall 
Sollte der Pensionär während des Betreuungszeitraumes erkranken oder verunfallen, konsultiert Rofa's 
Katzenwerkstatt-Pension unverzüglich zum Tierarzt unseres Vertrauens.  
   
Bei eventuellen Notfällen mit der betreuten Katze werden die entstandenen Kosten für die tierärztliche 
Behandlung sowie die damit verbundenen Transportkosten und weitere Kosten dem Tierhalter belastet. 
 
Verletzt sich oder stirbt das Tier altershalber oder aus nicht von der Pension zu vertretenden Gründen, wird 
jede Haftung abgelehnt; sämtliche anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Tierhalters.  
 
Hinweise 
Auch eine kompetente und sorgfältige Betreuung schliesst Verletzungen und Unfälle nicht gänzlich aus. Für 
sämtliche unvorhergesehenen Ereignisse oder Notfälle muss die Pension über Angaben, wo und wie der 
Tierhalter für Informationen und Rückfragen erreicht werden kann, verfügen. Ist der Tierhalter nicht innert 
nützlicher Zeit erreichbar, wird die Pension in dringenden Fällen das Erforderliche nach bestem Wissen und 
im Interesse des Tieres und des Tierhalters vorkehren. 
 
Haftung 
Trotz grösster Sorgfalt kann ein Feriengast aus der Pension Schaden bei Drittpersonen verursachen. Für 
solche haftet primär der Tierhalter. Rofa's Katzenwerkstatt-Pension haftet für allfälliges vorsätzliches und 
grob fahrlässiges Verhalten ihrerseits. Eine weitergehende vertragliche Haftung, insbesondere eine Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit, wird ausgeschlossen.  
 
Die Katzenpension wird durch die Rofa Lüftungsspenglerei AG, c/o Rofa`s Katzenwerkstatt-Pension, 
Fabrikstrasse 7, 9556 Affeltrangen geführt und verfügt über eine Haftpflichtversicherung. 
 
 
Verbindlichkeit 
Mit der Unterzeichnung des Pensionsvertrags erklärt sich die Kundin oder der Kunde mit den vorliegenden 
Preisen und allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 
 


